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Zahlungen in diese Kusse mit kommendein Mai beginnen sollen.
Der monatliche Beitrag ist für jede Maschine auf II) Fr. fest-
gesetzt worden. Da der schweizerische Textilarbeiterverband den
Gesamtarbeitsvertrag gekündet hat und eine Lohnerhöhung for-
dert, welche in der angesetzten Höhe nicht annehmbar erscheint,
mußte sich die Delegiertenversammlung mit dieser Angelegenheit
befassen. F.s ergibt sich dabei, daß die christlich-sozialen Ver-
bände und ebenso diejenigen der freien Arbeiterschaft grund-
sätzlich ebenfalls eine Lohnerhöhung fordern, wenn ihre Forderun-
gen auch nicht so weit gehen, wie diejenigen des Textilarbeiter-
Verbandes. Da zudem die Garnpreise fortwährend noch im
Steigen sind, ergibt sich auch für den Lohnmaschinenverband
ohnehin die Notwendigkeit einer Neuregelung der Tarifverhält-
nisse. Der Vorstand wurde deshalb beauftragt, hierüber Unter-
handlangen einzuleiten.

Aus der Stickerciiiulustrie. Das Kaufmännische Direktorium
hat infolge der gestiegenen Baumwoll- und Garnpreise auf den 8.
Mai 1020 eine weitere L r h ö h ung de r Mindeststich-
Preise sowohl in der Schifflimaschinenstickerei, wie in der
Handmaschinenstickerei festgelegt. Die neuen Minimal-Verkaufs-
preise für Schifflizwirnc weisen gegenüber August 1910 eine Er-
höhung von 70 Iris 75- Prozent auf. Durch die neue Er-
höhung der Stichpreise, die sich in der Hauptsache den Garn-
Preisen anzupassen haben, erfahren die Stickereien eine Verteile-
r"ng, der mau nur mit Beunruhigung entgegensieht.

Schweiz. Textildetaillistenverband. Eine Delegiertenversamm-
hing des schweizerischen Textildetaillistcnverbandes in Basel ge-
nehmigte ein neues Aktionsprogramm: Sammlung aller Geschäfte

Textilbranche, Standespolitik in der Presse, Vorarbeit für die
neuen Handelsverträge, rücksichtslose Bekämpfung der Ramsch-
Verkäufe und der illoyalen Konkurrenz, periodische Orientierung
äer Mitglieder über die Verhältnisse clor Textilbranche und die
Preisbewegungen im Großhandel, Wahrung der Interessen gegen-
über den Behörden, Importeuren, Großhändlern und Fabrikanten,
Herausgäbe einer Verbandszeitung, schiedsgerichtliche Erledigung
geschäftlicher Differenzen, unentgeltliche Rechtsauskunft, Rege-
hing der Arbeitsverhältnisse für Angestellte und Lehrlinge, Be-
Dämpfung des Detailverkaufs durch Fabrikanten und Grossisten,
Einführung schwarzer Listen., Bezugsquellennachweis.

Basel. Fine Generalversammlung des Vereins schweizer. Woll-
industrieller in Basel bestellte den Vorstand neu und erhöhte den

Jahresbeitrag um die Hälfte.

Der Personalverband der Stickerei-Industrie in St. Gallen zählte
mit Ende 1919 in 24 Sektionen 2701 Mitglieder. Die größte Mit-
gliederzahl (956) weist die Sektion der Arbeiterinnen auf, dann
i^lgt diejenige der Zeichner mit 615 Mitgliedern. Das lotalver-
mögen beziffert sich auf 109,474.92 Er. Dazu kommt noch ein
solches der Sektionen im Betrage von 20,000 Fr. Die Fin nah men
Her Zentralkasse betrugen im Berichtsjahre 24,602.80 Fr., denen
20,303.25 Fr. als Ausgaben gegenüberstehen.

Ein Baumwollfabrikanten-Kongreß in Zürich. Anfang Mai findet
m Zürich ein K o n g r e ß a lier B a u m w otlfabrikanten-
Vereinigungen der Welt statt, der-sich auch mit der
' nage einer internationalen Regelung .der Valuta befassen wird.

Die Tagesordnung des Internationalen Wirtschaftskongresses
Frankfurt a. M. lautet wie folgt:
Samstag, den 1. Mai, vormittags 9 Uhr: Eröffnung des

Kongresses. Es folgen die Berichte über: I. Die Valutafrage.
Berichterstatter Max'Warburg, Hamburg. -2. Die internationale
Regelung der Rohstoffversorgung. Berichterstatter Staatssekretiii"

Û. Dr. August Müller, Berlin. Nachmittags 3 Uhr: 3. Der
Wiedereintritt Rußlands in den internationalen Handelsverkehr.
Berichterstatter Friedrich Lapp, Direktor der Kolonistenbank, Pe-
'ersburg. Bankier Max Brodski, Kiew. 4. Die wirtschaftliche
Konsolidierung Europas. Berichterstatter Dr. Fl. Karr, Man-
ehester. 5. Die Stellung der Schweiz im internationalen Hau-
delsverkehr. Berichterstatter Direktor Hermann Kurz, Schwei-

frische Kreditanstalt, Zürich. 6. Die Aufgabeil der neutralen
'Vieler bei der Wiederanknüpfung des Handelsverkehrs. Be-
Heliterstatter' I). v. Saher, Nederlandschc Kamer van Koop-
mndei, Amsterdam.

Sonntag, den 2. Mai, vorm. 9 Uhr: t. Die internationale
Kegehiiig dg,. Kohlenwirtschaft. Berichterstatter Otto Flue, Ber-
nn. 2. Die internationale Regelung des Arbeitsver-
träges. Berichterstatter Karl l.egien, Berlin. 3. Die
wirtschaftlichen Entwicklungsmögliehkeiten Argentiniens. Be-
r'chterstatter Konsul Franziskus Scheil. 4. Die wirt-

schaftliche Lage Deutschösterreichs. Berichterstatter Sektionschef
im Staatsamt für Handel, Riedel, Wien. 5. Die Sprachenfrage
im Weltverkehr. Berichterstatter Dr. Hj. Unger, Zürich.
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Einfuhrverbote in Jugoslawien. Der Ministerrat hat bis auf
weiteres die Einfuhr nachstehender Waren verboten: Süd-
früchte, Kolonialwaren, Luxustiere und deren Feile, Weine, Spi-
rituosen aller Art, Liixusnahrungsmittel, gewisse ätherische Oele,
Parfums, feine Baum wollwaren, feine Seidenart i-
kel und fei ne Modewaren. Der Zweck dieser Maßregel ist
die Verbesserung der Zahlungsbilanz und der Valuta.

Belgische Ursprungszeugnisse. (Mitteilungen des Kaufmäuni-
sehen Direktoriums St. Gallen.) Wie das belgische Konsulat in
Zürich mitteilt, sind vom 15. April an für Sendungen von Sticke-
rcien, Geweben und Seidenwaren nach Belgien keine Ursprungs-
Zeugnisse und infolgedessen auch keine konsularisch beglaubigten
Fakturen mehr erforderlich.

Sozialpolitisches

Zürich. Fine Generalversammlung der Sektion Zürich des

schweizerischen Technikerverbandes verhandelte über die Rege-

lung der Arbeitsverhältnisse und beschloß abermalige Verhandlung
mit den Arbeitgeberverbänden füt* den Abschluß eines Arbeits-
Vertrages.

Lohnerhöhungen. Die Löhne der Fi o h e il s t e i n e r F a-
brikweber wurden ab 1. April um 50 Prozent erhöht. Die
Handweber erhielten auf Beschluß des Fabrikantenvereins eine
60 QOprozentige. Aufbesserung.

Wohlfahrtseinrichtungen. Unter dem Namen Pensions-
fonds der Aktiengesellsch a f t vorm. B a u m a n n älter
& C i e. ist mit Sitz in Zürich am 10. April 1920 eine Stiftung
errichtet worden. Dieselbe ist dazu bestimmt, kaufmän-
irischen und technischen Angestellten der Aktiengesellschaft vorm.
Baumann älter & Cie., in Zürich, und ihrer Unternehmungen im
In- und Auslände Invaliditäts- oder Alterspensionen, event, an
deren Stelle Kapitalabfindungen, zu gewähren nach Maßgabe eines

Pensionsregfemehts, welches vom Verwaltungsrat aufgestellt wird.
Die Stiftung wird von den Verwaltungsorganen der Gesellschaft

unentgeltlich verwaltet. Der jeweilige Verwaltungsrat der Ge-
sellschaft bildet den Stiftungsrat. Dieser bezeichnet diejenigen
Personen, welche namens der Stiftung zeichnen, sowie die Form
der Zeichnung. Namens der Stiftung'führen die rechtsverbindliche
Unterschrift durch kollektive Zeichnung je zu zweien: Eduard

Appenzeller-Friihe, Kaufmann, von Zürich, in Zürich 7, Mitglied
des Stiftungsrates; Albert R. Sebes, Kaufmann, von Zürich, in

Küsnacht bei Zürich, und Albert Lehr, Kaufmann, von Zürich,
in Zürich 2. Geschäftslokal: Thalstraße 25, Zürich 1.

- - Lfntcr der Firma Alters- und Invalidenfonds
Firma Gebrüder H on egger, Wald, ist durch öffent-
liehe Urkunde vom 20. März 1920, mit Sitz in Wald, eine S t i f-
tu ng errichtet worden zum Zwecke der Alters- und Invaliden-
Versicherung der in den Fabriken in Wald und * Erlosen-Hinwi!
der Firma Gebr. Honcgger, in Wald, beschäftigten Angestellten
und Arbeiter nach besonderem Regulativ. Die Verwaltung wird
von einem aus drei von der Firma Gebr. Honcgger zu bezcich-

nenden Mitgliedern bestehenden Stiftungsrat vertreten. Derselbe

bezeichnet diejenigen Personen, welche namens der Stiftung die
rechtsverbindliche Unterschrift führen, sowie die Form der Zeich-

niing. Namens des Stiftungsrates führen Kollektivunterschrift
dessen zwei Mitglieder: Jakob Honegger-Merz und Ernst Hon eg-
ger-Treichler, Fabrikanten, beide von und in Wald. Geschäfts-

lokal: Zur „Felsenau", in Wald.

Betricbseinstellung der Firma Fr. Küttner, Pirna. Infolge von

Rohstoff- lind Kohlenmangel mußte die Kunstseidenspinnerrei von

Fr. Küttner in Pirna den Betrieb schließen, wobei 1001) Arbeiter

beschäftigungslos geworden sind.

Parteipresse. Der Vorstand der schweizerischen sozialdemo-

kratischen Partei beschloß die Einsetzung emer Pressekommission

für die planmäßige Förderung und den Ausbau der Parteipresse,
und erklärte, daß die sozialistische Jugendorganisation außerhalb

der Partei stehe, und daß die Zugehörigkeit zur kommunistischen
Partei mit der Mitgliedschaft der sozialdemokratischen unverein-

bar sei.
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